
 

Verzichtserklärung zur Portierung 
Ihrer Prepaid-Rufnummer 
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Sehr geehrter Talkline Kunde, 

schade, dass Sie sich als Mobilfunk-Kunde für einen anderen Anbieter entschieden haben.  
Die Portierung Ihrer Prepaid-Rufnummer zu einem anderen Anbieter ist mit einem SIM-Kartentausch 
verbunden. Dies hat zur Folge, dass gespeicherte Informationen (SMS, Adressen, u. a.) verfallen.  

Weiterhin verfällt Ihr eventuell noch bestehendes Gesprächsguthaben bei der Portierung. Daher benötigen wir 
von Ihnen zur Portierung eine Verzichtserklärung. 

Bitte faxen Sie uns die beiliegende Verzichtserklärung unterschrieben an die Nummer 04121-41 49 46 oder 
schicken Sie sie uns per Post an folgende Adresse: 

Talkline GmbH & Co. KG 
T 56 

Talkline-Platz 1 
25337 Elmshorn 

 
 

Für die Mitnahme Ihrer Prepaid-Rufnummer berechnen wir Ihnen eine Aufwandspauschale in Höhe von 
29,95 €, für die wir Ihnen nach bestätigter Portierung einen Überweisungsträger zuschicken. 
 
Eine Verrechnung der Aufwandspauschale mit dem Restguthaben Ihrer Prepaid-Karte ist nicht 
möglich. 
 
 
Es wäre schön, Sie bald wieder als Kunden begrüßen zu dürfen. 

 

SEE YOU 

Ihr Talkline Team 

 

 

 

 

 

 

 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 



 

 
 
Legitimations- und Verzichtserklärung für Rufnummern-Mitnahme 
 
 
1. Auftraggeber/Angaben zur Rufnummern-Mitnahme 
 

 Herr  Frau      Nutzer des Mobilfunkanschlusses ist auch der Vertragspartner (falls nein, bitte 4. beachten) 
 
 
l_______________________________________________________________________ l__________________________________________________________________ 
Name Vertragspartner       Vorname Vertragspartner 
 
 
l_______________________________________________________________________ l_________________________________________________________________ 
Name Nutzer des Anschlusses (falls abweichend vom Vertragspartner)  Vorname Nutzer des Anschlusses (falls abweichend vom Vertragspartner) 
 
 
l_T__l__T   l_M __l_M__l__J l__J_l 
Geburtsdatum    
 
 
l___________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma 
 
 
l____l____l____l____l____l       
l___________________________________________________________________________________________________________________ 
PLZ            Ort 
 
 
l___________________________________________________________________________________________________________________ 
Straße/Nr./Postfach 
 
 
l____l____l____l____l____l  /  l____l____l____l____l____l____l____l____l  l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l____l  
Rufnummer zur Mitnahme       Kundennummer (nur bei Geschäftskunden erforderlich) 
 
 
2. Verzichtserklärung 
 
Für die Mitnahme der Rufnummer (Portierung) ist ein Austausch der SIM-Karten erforderlich. Eine Übertragung des Restguthabens auf die neue SIM-Karte ist technisch nicht 
möglich. Sollte sich bei Portierung der Rufnummer noch ein Restguthaben auf der bisher von mir genutzten SIM-Karte befinden, verzichte ich mit Unterzeichnung dieser 
Erklärung auf meinen Rückforderungsanspruch bis zur Höhe des Restguthabens. 

3. Aufhebung des SIM-Locks 
 
Des Weiteren ist mir bekannt, dass das von mir genutzte Prepaid-Handy einen SIM-Lock enthalten kann, d. h., dass ich dieses Handy nicht mit einer neuen Karte nutzen 
kann, solange der SIM-Lock aktiv ist. Sofern wie Jahre noch nicht vergangen sind, muss ich das Handy vor der Portierung durch Talkline entsperren lassen. Die Entsperrung 
ist kostenpflichtig. 
 
4. Anzeige der Vertragsübernahme 
 
Sollte ich noch nicht Vertragspartner sein, erkläre ich hiermit die Übernahme des Vertrags mit der oben genannten Rufnummer von dem bisherigen Vertragspartner von 
Talkline. Dieser erteilt mit seiner Unterschrift seine Zustimmung zum Vertragsübergang. Die jeweils gültige Preisliste, die Leistungsbeschreibung und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Talkline Xtra, CallYa bzw. Free & Easy habe ich gelesen und erkenne diese hiermit an. 
 
Ich stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit dies zur Begründung und Erfüllung des Vertragsverhältnisses sowie zur Mitnahme 
der Rufnummer (Portierung) erforderlich ist. 
 
5. Aufwandspauschale 
 
Die Mitnahme der Rufnummer ist kostenpflichtig. Die Höhe der Aufwandspauschale für die Portierung ergibt sich aus den jeweils gültigen reislisten/Leistungsbeschreibungen 
und wird mit Beauftragung fällig. Talkline behält sich vor, die Bearbeitung des Auftrags von der Zahlung der Aufwandspauschale abhängig zu machen. Für den Fall, dass sich 
der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug befindet, ist Talkline berechtigt, einen Inkassodienst mit der Einbringung der Forderung zu beauftragen. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift Auftraggeber 
        
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift bisheriger Vertragspartner von Talkline 
 
        

 
 
■ Bitte per Fax an: 04121-41 49 46 


